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 die Hilfe begrüßend, die den Gebieten ohne Selbstregierung von bestimmten Son-
derorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbe-
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 d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeres- und sonstigen natürlichen Res-
sourcen dieser Hoheitsgebiete und die Notwendigkeit der Nutzung dieser Ressourcen zum 
Vorteil ihrer Bevölkerung; 

 11. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kom-
menden Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollständigen Durchführung der 
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge 
ihren Leitungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unterbreiten;
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erleichtern, damit die Gebiete von den entsprechenden Tätigkeiten dieser Organisationen 
profitieren können; 

 19. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hilfe an die Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung Vorrang eingeräumt wird; 

 20. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter 
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen be-
hilflich zu sein und mit Unterstützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage an 
die zuständigen Organe zu erstellen, in dem die seit der Veröffentlichung seines vorherigen 
Berichts ergriffenen Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich dieser Resolution, erläutert werden; 

 21. bekundet dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerkennung 
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